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id. jargang. 1874
«

Schweizerische Lererseitung.
Organ des schweizerischen lerervereins.

30. Erscheint jeden Samstag. 25. Juli.

Abonnementspreis: järlich 4 fr., halbjärlich 2 fr. 10 cts., franio flurch di ganze Schweiz. — Insertlonsgebär: di gespaltene petitzeile 10 et«. (3 kr. oder 1 sgr.) —
Einsendungen für dl redaktion sind an herrn schulinspektor Wyss in Bnrgdorf oder an herrn professor Bötzincrer in St. Ballen oder an herrn sekundarlerer

Meyer in Xenmunster bei Zürich, anzeigen an den Verleger J. Huber in Frauenfeld zu adressiren.

Inhalt: Zil und streben der vaterlandsfreunde. — In der sauren gurkenzeit. — Schweiz. Solothurn (kantonallererverein). — Schaff-

hausen (korr.). — Baselland tkorr.). — St. Gallen (schule für musterzeichnen) — Luzern (korr — Kleine mitteilungen. — Offene korrespondenz.

ZIL UND STREBEN DERYATERLANDSFREUNDE.

(Eingesandt.)

Was »Mass das awd sfre&ew der scfeümeriscAeti

raferZawds/reawde sein, unserer repuftföft daner nnd /es%-
Äed 0« sichern nnd si einein mnsiersiai /iir di ^iriii.sirfe
menscAÄeii fnaeÄen?

Eine vilumfassende frage, deren beantwortung sich

schwer in di beschränkten spalten einer Zeitschrift zu-
sammendrängen lässt; doch aber will ich's versuchen, di
wesentlichsten punkte zu berüren und so weit als tunlich
zu beleuchten.

Unsere neue bundesverfassung ist der allgemeine

ramen, der dijenigen grundbedingungen enthält, di für
den bestand eines warhaft republikanischen oder demokra-
tischen gemeinwesens absolut notwendig sind. Das volk
ist souverän, d. h. in seiner macht als oberster und letzter
instanz ligt es, sich selbst dijenigen gesetze zu geben, di
es für sein gedeihen und wolbefinden für di zweckmäßig-
sten hält. Dis aber einzusehen, dazu bedarf es eines hohen

grades von bildung, di der großen masse der bevölkerung
noch mangelt; si überlässt es daher in den meisten fällen
iren räten, di gesetze zu entwerfen, und wenn si deren

nutzen erkennt, beschränkt si sich darauf, diselben zu
Sanktioniren und wird warscheinlich nur in seltenen fällen
vom recht der initiative oder dem begeren eines bestimmten
gesetzes gebrauch machen.

Da es aber ein wesentliches merkmal einer republik
sein muss, wenn si auf disen erentitel ansprach machen

will, dass alle ire bürger ein klares verständniss von der-
selben haben, um gemeinschaftlich raten und taten zu
können, so muss auch das streben der waren und erlichen
Patrioten darauf gerichtet sein, dem volke di mittel und

wege zu zeigen, wi es sich denjenigen grad von bildung
verschaffe, der einsiht, was zum dauernden wolbefinden
des gemeinwesens dinlich und erforderlich ist. Wird das

volk gleichgültig und überlässt es den räten nach beliben

gesetze zu fabriziren, so bildet sich leicht eine art aristo-

kratie, und wohin dise fürt, das lert di geschichte aller

republiken von den ältesten zeiten bis auf heute. Räte,
di man ungestört schalten und walten lässt, wandelt nach

und nach das gefül der macht und der alleinigen Weisheit

an, si werden herrsch- und selbstsüchtig. Der held Gun-

doldingen kannte dise menschliche schwäche und rit daher
sterbend seinen landsleuten : „Wälet keinen bürgermeister
für länger als ein jar!", und das heutige treiben der
französischen sogenannten nationalVersammlung ist ein

neuer beleg für dise waltende schwäche und leidenschaft.

Welches sind nun di wege und mittel, di gesammtheit
unserer bürger zu warhaften republikanern heranzubilden
Ich sage: 1) Wir alle müssen zu der Überzeugung ge-
langen, dass das aufblühen der materiellen angelegen heiten
noch durchaus keine feste grundlage für eine republik
ist, denn es ist auch in einem monarchischen state mög-
lieh. Allerdings ist es für den bestand einer republik not-
wendig, di materiellen interessen nicht zu vernachlässigen,
denn ein verarmendes volk, ein volk, das im wettringen
um wolstand andern nationen unterligt, ziht gewönlich
auch im kämpf um's dasein den kürzern und geht seinem

verfalle entgegen oder fristet höchstens ein kümmerliches
dasein. Aber wolstand allein gibt noch keine garantie für
di sicherstellung eines states ; er kann sogar di Ursache

seines Verfalles werden, wenn er zu übertribenem luxus,
zu eitelkeit und hoffart, zu ausgelassenheit, Sinnlichkeit,
Verweichlichung und erschlaffung fürt, und das volk un-
fähig wird zum widerstände, wenn einem eroberer oder
einer benachbarten macht in den sinn kommt, sein gebit
zu annektiren und es aus der liste der selbständigen staten

zu streichen. Darum muss di basis, auf di wir unsere
schweizerische freiheit und Selbständigkeit dauernd gründen
wollen, eine solidere sein. Das ringen nach wolstand ist
allerdings ein wichtiger, sogar wesentlicher faktor für den

bestand der republik, denn er muss ir di mittel liferu, di
nicht nur zu irem schütz, sondern auch zur ermöglichung
anderer ebenso notwendiger faktoren absolut erforderlich
sind, und hiher gehören in erster linie
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2) di bildungsanstaiten, zunächst di Volksschulen. Ire
hauptaufgabe muss es sein, di Vernunft zu entwickeln.
Jarhunderte lang, ja bis auf di neueste zeit hat aber ge-
rade di Volksschule durch gedankenloses eintrichtern von
vilerlei ganz nutzlosem und unverdautem Stoffe, durch
mechanisches auswendiglernen, besonders aber durch ein-
bläuen von allerlei aberglauben und dogmatischem und
katechismusunsinn den verstand der jugend und des volks
umnebelt; ja di ultramontanen und jesuitischen pfaffen
sind jetzt mer als fast jemals eifrig damit beschäftigt,
durch di unvernünftigsten leren, di si dem volke als mittel
zur erlangung ewiger glückseligkeit vorspigeln und bei

göttlicher strafe im verbiten, den geringsten zweifei darein

zu setzen, den verstand in nacht zu hüllen, alles selbst-

denken und alle Vernunft aus dem volke zu verscheuchen.

Ir zweck ist dabei kein anderer als sich di herrschaft über

di volksmasse zu sichern, das volk zu einer Schafherde zu

machen, di vom oberhirten mit hülfe seiner bissigen hunde

in den römischen pferch getriben wird, wo si sich bereit-

willig zum scheren darbitet, wi der reichliche zufluss der

peterspfennige hinlänglich beweist. — Bevor wir also von
den mittein für di entwicklung der Vernunft sprechen

können, müssen wir vorerst auf wegräumung all des theo-

logischen unsinns aus allen unsern bildungsanstaiten be-

stehen und den ultramontanen pfaffen gründlich das hand-

werk legen. — Ist dis geschehen, dann werden sich auch

der entwicklung der Vernunft in der großen volksmasse

keine allzu großen schwirigkeiten entgegenstellen, und ich

will daher nun von den mittein sprechen, welche ich für
geeignet halte, disen zweck zu erreichen. Unsere jugend
sollte schon vom zarten kindesalter an zum selbständigen
denken gewönt werden, besonders aber muss es aufgäbe
der Volksschule sein, sowi aller aufsteigenden bildungs-
anstalten, lererseminarien bis zur Universität, ja von vereinen
und der presse, das anregen von jung und alt zum selbst-
denken zu leiten. Dises denken darf natürlich nicht ein-

seitig sein; schon in der Volksschule soll der stoff dazu

nicht nur aus der natur, sondern auch aus dem öffent-

liehen leben genommen werden; di hauptsächlichsten ge-
setze und statlichen einrichtungen sollen in den obern

klassen besprochen werden, weil di große masse des volks
keine andern bildungsanstaiten mer besucht und doch «Se

bürger glider des großen gemeinwesens werden und in
demselben mitzustimmen und zu wirken berechtigt sind,
darum aber auch ein verständniss der vorligenden gegen-
stände haben sollten. Dann aber sollte auch di obligato-
rische Schulzeit sich bis zur Vollendung des 14. alters-

jares erstrecken. Vaterländische geschichte und géographie
sind natürlich ebenfalls nicht zu vernachläßigen, weil si
zum Verständnisse unserer statseinrichtungen notwendig
sind; dagegen aber kann alle weitere geographische und

geschichtskenntniss entbert werden-, wenn di zeit dazu
nicht ausreicht; besonders aber soll di biblische geschichte,
mit welcher bisher so vil zeit vergeudet wurde und di
dennoch der großen volksmasse unverständlich bleiben

wird und darum nur zu irrigen Vorstellungen und zu

aberglauben verleitet, ganz und gar aus dem lektionsplan
verschwinden. Ir verständniss ist aufgäbe des geistlichen
und des geschichtsforschers. — Di durch das denken ent-
wickelte Vernunft wird dann

3) di mutter des dritten wichtigen faktors in der
Volksbildung, nämlich des sittlichen gefüls oder der mora-
lität, welche di pflichten zeigt, di wir zu allen zeiten gegen
uns selbst sowi gegen unsere mitmenschen und gegen das

gemeinsame Vaterland zu erfüllen haben. Glücklich schon

ist das individuum und das volk, in welchem moralität
maßgebend ist und als allgemeine richtschnur im sozialen
leben dint. Darum begnügen sich auch manche politiker
mit der entwicklung des sittlichen gefüls im volke; aber
so hoch ich dises streben anschlage und es ebenfalls für
einen der wichtigsten faktoren in der Volksbildung be-

trachte, so halte ich doch di sittliche bildung nicht für
das höchste gut in einer republik. Es sind nur wenige
individuen von der natur so glücklich organisirt, dass di
gesetze der moralität von selbst in inen walten und denen

es nimals in den sinn kommt, andern unrecht zuzufügen
und eigennützig zu handeln, sondern di im gegenteil eine
innere befridigung, einen hochgenuß darin finden, iren
mitmenschen nützlich zu werden, in iren gemeinden, irem
kanton oder im größern vaterlande woltuend zu wirken,
sei es durch aufopfernde tätigkeit, durch lere und schrift
oder durch mer oder minder reiche spenden für di unter-
Stützung oder gründung woltätiger oder nützlicher an-
stalten, und bei denen kein anderes motiv waltet, als das

humanitätsgefül, di allgemeine menschenlibe.
Wenn aber di zal der von natur guten und von hu-

manität durchdrungenen individuen eine ser beschränkte
ist, so ist auf der andern seite di zal der zum egoismus, zur
Selbstsucht geneigten eine überwältigend große und trotz allen
moralischen leren und allem unterrichte über humanistische
grundsätze würde di masse der bevölkerung in egoismus
und alle daraus entspringende laster verfallen, wenn nicht

4) der virte und höchste faktor, das oder
di Vorstellung und Überzeugung von einem allweisen und
allwissenden schöpfer des ganzen Weltalls, einem vater der
menschheit, dem wir als kinder rechenschaft für unsere
taten abzulegen haben, so allgemein in der menschlichen
natur begründet wäre, dass wir di seltenen gottesleugner
ebenso als geistige krüppel und missgestaltungen betrachten
wi di kretinen oder di wansinnigen. So lange di mensch-
heit existirt, hat auch der glaube an eine gottheit be-
standen und es ist noch nimals ein Völkerstamm, wi roh
und wild er war, aufgefunden worden, der gänzlich reli-
gionslos, d. h. one alle anerkennung und vererung einer
gottheit gewesen wäre. — Wir dürfen daher annemen und
fest auf diser anname beharren, dass das gottesgefül nicht
etwas blos geschichtlich übertragenes, etwas angelerntes,
sondern ein ebenso wesentlicher bestandteil des mensch-
liehen geistes ist, wi alle übrigen geistigen anlagen, vom
schöpfer verlihen, der menschheit di mittel an di hand zu
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geben, sich über di tirheit zu erheben und di gesellschaft
d. h. den stat oder di gesammtheit der staten nach grund-
Sätzen der humanität zu konstituiren. Dem menschen war
dabei volle freiheit gelassen, denn nur di freie selbsttätig-
keit hat wert; durch seinen verstand und seine Vernunft
sollte er allmälig erkennen lernen, was zu seinem und

zum heil der gesellschaft dinlich sei. Und forschen wir
nach der quelle, nach dem lebendigen brunnen, aus welchem

allmälig di bis jetzt zur anerkennung gelangten, aber mit
der zeit sich mer und mer veredelnden sittengesetze iren
Ursprung ableiten, so finden wir si einzig in dem religiösen
gefül, das uns zu der Vorstellung der gemeinsamen gottes-
kindschaft gefürt hat. — Darum muss auch dem religiösen
gefül der jugend in der schule anlaß zur kräftigung ge-
boten und dasselbe durch schrift und wort im publikum
stets lebendig erhalten werden. Um im aber unzerstör-
barkeit zu sichern, muss es mit keinen unsinnigen kon-
fessionellen dogmen belastet werden; der erwachende ver-
stand duldet si nicht, so wenig wi di jesuitische schnür-
brüst, und wenn di religion zu einer märchenhaften fratze
herabgewürdigt wird, so wirft der mensch den ganzen
plunder bei seite, schüttet das kind mit dem bade aus,
wird religions- und damit gewissenlos und zum egoisten
gestempelt. Dise traurigen folgen sehen wir nur zu deut-
lieh bei unserm sonst geistreichen westlichen nachbarvolk.
Darum auf! all ir patrioten, ir lerer und bildner des

Volkes und seiner jugend; kämpft mutig und energisch
gegen das jesuitische streben, den verstand der Völker zu
umnebeln ; es fürt zur Zerstörung aller geselligen tugeud,
zur Untergrabung aller moralität und am ende zur ver-
nichtung des republikanischen gemeinwesens, worauf es

eigentlich dise teuflische bande abgesehen hat. Darum
fort auch so bald als möglich mit iren in der Schweiz

tätigen helfershelfern Zeigen wir einmal, dass wir ein
durch und durch selbständiger stat sind, dass wir keine
einmischung irgend welcher art von Rom dulden. Wir
wollen unsere bischöfe selbst wälen, unsere geistlichen
selbst bilden, das unnatürliche, menschenentwürdigende
und so häufig zur abscheulichsten unsittlichkeit verleitende
zölib'at abschaffen; der geistliche wird dann durch grün-
dung einer familie zum waren mitglid der statlichen gesell-
schaft gemacht, das sein heil in dem heil des Vaterlands
und nicht in Rom sucht. Nur dann sind wir auf dem
we'ge, ein einträchtiges gemeinwesen und einen warhaft
freien unabhängigen republikanischen stat zu bilden. —
Fort auch mit den klöstern, disen brutnestern des unsinns
und des religiösen fanatismus. Ir fond dine auch im
kanton St. Gallen, wi er es in andern kantonen, di nach
fortschritt streben, getan hat, zur äufnung unserer schul-
fonds, wo er nutzen und früchte tragen wird, wärend er
jetzt todt ligt und nur sumpfluft erzeugt. Wir bedürfen
noch viler, viler mittel, unser ganzes erzihungswesen auf
einen solchen fuß zu stellen dass wir mit Sicherheit
darauf rechnen können, den in der Überschrift ausge-
sprochenen zweck zu erreichen. F.

In der sauren gurkenzeit.

In diser „sauren gurkenzeit", wo bei -j- 25° R. für
einen redaktor alle hoffnung sehwindet, wo sogar ein

Moltke in Ragaz sich nur ein kleines zimmerchen in der
3. etage erobern kann und wo für di zeitungen nichts

übrig bleibt, als ausfürliche Schilderungen seiner spazir-

gänge; in diser tatenarmen zeit, wo einzig noch durch
römische pfaffen fanatisirte mörder gegen Bismarck zu

„christlichen" taten sich aufraffen können, da weiß sich
und uns das ultramontane „Vaterland" in Luzern zu
helfen: Es beert in einer korrespondenz den „schweizeri-
sehen lererverein" und di redaktion der „Schweizerischen
Lererzeitung" mit seiner aufmerksamkeit. Wir sind ser
erkenntlich für di ere und erklären uns daher in diser

stoffarmen zeit für di christliche libe des „Vaterland" zu

gegendinsten bereit. Vorerst bezweifelt der korrespondent,
ob der „schweizerische lererverein" noch zu disem namen

berechtigt sei, sintemalen und alldiweilen ja seit einem

jare di „unfelbaren", di ir Vaterland in Rom haben, nicht
mer zu uDserm verein gehören. Also unser verein ist nicht
mer schweizerisch, weil di .ßöwitiragre ausgeschiden sind
Das ist di logik der sauren gurkenzeit, wo in manchem

schwachkopfe der verstand di Schwindsucht bekommt. —
Sodann erzält das „Vaterland" der erstaunenden weit das

ungeheure „pech", das der „zentral-ausschuß" mit seinen

anfragen bezüglich der übername des festes in Schaffhausen,

Glarus, Frauenfeld und Zürich gehabt, bis sich endlich

„Winteithur diser kämpfer für licht und aufklärung er-
barmte"! Einen kommentar dazu hält das „Vaterland"
nicht für nötig! Wir auch nicht. Wer, der noch „christ-
liehe" gesinnung hat, sollte in diser ebenso traurigen als

sauren gurkenzeit dem „Vaterland" dise kindische freude
nicht gönnen und sich in edler „mitfreude" erheben Aber,
o weh indem wir hoffen, hat eucÄ unheil schon betroffen.
Der korrespondent des „Vaterland" muss in diser sauren

gurkenzeit eine plötzliche indigestion bekommen haben,
denn, als ob das lügen zu seinem handwerk gehörte, sagt
er von der „Lererzeitung", „dass si sich so vil auf di ur-
heberschaft des artikels 27 der neuen bundesverfassung zu

gut tue und mit so seltener arroganz di vollzihung des

schulartikels beeinflußen wolle". Nur der schweizerische

lererverein, nicht aber di Lererzeitung darf sich auf den

art. 27 etwas zu gut tun, denn er Äat di initiative dazn

er<7rijfm. Man siht also: Das „Vaterland" gerät mit der
warheit auf gespannten fuß. Nimals hat di „Lererzeitung"
sich eines verdinstes gerümt, das nur dem schweizerischen
Zerervereire zukommt, und wenn der korrespondent des

ultramontanen „Vaterlandes" ir solches rümen unterschibt,
um damit ire „seltene arroganz" zu beweisen, so ist das

keine hexerei, sondern pure ultamontane geschwindigkeit
zur sauren gurkenzeit.
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SCHWEIZ.

SOLOTHURN. ÄanfoMa/Zereruerem (korr.). Donnerstag
den 9. Juli abbin versammelte sich der kantonallererverein
im kantonsratssale zuSolothurn. Der glühhitze ungeachtet,
waren lerer und Schulfreunde zalreich aus allen gauen des

kantons herbeigeströmt; denn di Versammlung zälte zirka
170 teihiemer. Di „netten" stadtlererinnen brachten et-
welchen poetischen reiz in di heiß-prosaische „Schulmeister-
gesellschaft".

Unter den obligaten nebengeschäften erwäne ich blos
des von stadtlerer B. Wyss trefflieh redigirten, mit pas-
sendem humor und glücklichen anspilungen gewürzten be-

richtes über di tätigkeit der bezirksvereine. Aus demselben

geht hervor, dass di meisten sektionsvereine, trotz der
kurzen spanne zeit (1. Nov. 1873 bis 15. April 1874), im
berichtsjare bei großer manigfaltigkeit der themate vil und

tüchtig gearbeitet haben.

Als haupttraktandum figurirte dises jar di frage : „Was
kann di schule für di gesundheitspflege der jagend tun ?"

Der referent, herr bezirkslerer Feremutsch in Grenchen,
hat der meisterhaften behandlung des weitschichtigen theraas

folgenden plan zu gründe gelegt: I. Berücksichtigung des

geistigen verkers der schule mit der jugend : 1. Schulzeit
(a. eintritt und dauer, ô. stundenzal); 2. di fâcher (a. zal

und art derselben, 6. verfeilung der stunden); 3. hausauf-
• gaben; 4. erholungspausen. It. Berücksichtigung der rein

körperlichen gesundheitspflege: 1. Das schulhaus (läge und

Umgebung); 2. das schulzimmer (a. große, ô. beleuchtung,
c. lüftung, d. heizung, e. konstruktion der Schulbänke,

/. beschaffenheit der übrigen Unterrichtsmittel) ; 3. aborte;
4. kleidung; 5. reinliehkeit und Ordnung; 6. strafen ; 7. kör-
perliche Übungen (a. turnen, &. schißen, c. schwimmen).

In Übereinstimmung mit disem plane waren di thesen

angeordnet, von denen eine nach der andern der münd-
liehen diskussion unterbreitet ward. Wir geben hir di

quintessenz derselben mit den aus der diskussion hervor-
gegangenen abänderungen und Zusätzen.

Der scAwZeireiritt hat im allgemeinen fiir knaben und
mädchen im 7. altersjare zu geschehen ; di schulkommission
kann aber, gestützt auf ein ärztliches gutachten, schwäch-
liehe kinder je nach gutfinden auf das folgende oder zweit-
folgende jar zurückweisen.

Di MTiZem'cÄZssZwnden sind im 1. schuljare auf 2 per
halbtag und im 2. schuljare auf 3 für den vormittag und
2 für den nachmittag zu beschränken. Wärend der übrigen
schuljare sind 3 stunden per halbtag nicht zu überschreiten.

Bezüglich der /aefter räume man denjenigen, welche
zumeist den verstand in anspruch nemen, wi: deutsche

spräche, rechnen etc., di ersten stunden des vormittags
und nach den erholungspausen ein und verweise dijenigen,
welche hauptsächlich di phantasie und das gedächtniss
beanspruchen, gegen das ende des vormittags und auf der
nachmittag. Gleichzeitig lasse man eine abwechslung zwi-
sehen den schwirigern und leichtern fächern eintreten
Mit dem rechnen beginne man erst in der zweiten hälft«-

des ersten schuljares und beschränke es onehin etwas.

Gehört der mädchen wegen di gesundheitslere in di obere

klasse der primarsehule, so sind dagegen naturlere, wirt-
schaftslere, statskunde etc. der hauptsache nach in di fort-
bildungsschule zu verlegen.

Di fcaMsait/^a&en fallen im ersten schuljare ganz weg,
bewegen sich auch auf den folgenden schulstufen in be-

scheidenem maße und richten sich nach dem alter, talent
und den häuslichen Verhältnissen der schüler. Ir zweck
ist: repetition und festere einprägung des in der schule
behandelten und gelernten.

Ungefär in der mitte eines jeden schulhalbtages hat
eine er-AoZMngrspaitse von 15 minuten einzutreten, welche di
schüler wo möglich im freien mit passenden spilen zubringen.

Das scämZZkzms habe eine freie, dem lichte und der luft
zugängliche läge, trockenen Untergrund, zweckmäßige ein-

teilung der räume, eine gesunde Umgebung, gutes trink-
wasser etc. Bei schulhausbauten ist das gutachten des

kantonsarchitekten, des bezirksarztes und des ortsinspektors
einzuholen und plan und bau sind genau nach demselben
auszufüren.

Für di (jrrö'/Je des scZmZsmmers sind licht, luft, schiilerzal,
heizung, Schulbänke, kontrole des lerers etc. maßgebend.
Bei einer mäßigen schülerzal soll das schulzimmer wenig-
stens 26—28'länge, 20—22' breite und 12—15'höhe haben
und per schüler in der regel 150—160 kubikfuß räum biten.

Di zweckmäßigste öefewcÄtMn# ist dijenige, welche von
der linken und rückseite der schüler kommt. Di glasfläche
der möglichst hoch angebrachten fenster soll wenigstens
20°/o der bodenfläche des zimmers betragen.

Di uenù7a<iore geschiht : 1. durch regelmäßige und hin-
reichende lüftung des zimmers, durch öffnen von türen und

fenstern, anbringen von klappen etc. ; 2. durch erstellung
künstlicher Ventilatoren behufs zufur frischer und abfur der
verdorbenen luft; 3. durch fleißiges reinigen derfußböden,
wände u. s. w. zur Verhütung des schulstaubes ; 4. durch
reduktion der schülerzal.

Di erfolgt am besten durch den modernen

kachelofen, den neuern mit ventilation versehenen zylinder-
ofen, di ventilations-luftheizung und di wasserheizung. Di
normalwärme des lerzimmers ist auf 12—15® R. fixirt.

Rücksichtlich der sc/raZöäjifce sind folgende angaben

maßgebend: 1. Für jede klasse sind bänke von zwei ver-
schidenen großen mit zwei oder höchstens vir sitzen zu

erstellen; 2. eine distanz von 0—2 zoll und eine differenz

von '/t körperlänge des schülers; 3. eine tife des tisches

von 14—15 zoll mit neigung von 2 zoll; 4. bemessung der

bankhöhe nach dem abstand der sole von der sitzfläche ;
letztere sei etwas ausgehölt; 5. anbringung von kreuzlenen
mit ausladung nach vornen.

In betreff der ii&ri^era wnterricÄtswiitfeZ sind zu em-

pfelen: leichter griffel, reinliche schifertafel, mattschwarze

schultafel, großer druck und festes papir bei Schulbüchern,
scharf markirte veranschaulichungsmittel, gute, schwarze

tinte etc.

Di aôorte seien vom hauptgebäude getrennt und durch
eine gedeckte laube mit im verbunden; di beste läge für
diselben ist di nordseite; di grübe sei solid zementirt, di
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räume gut verschlißbar; man sorge fiir leichten abfluß der

ausströmenden gase und entlere und desinfizire öfters di

abtritte. Nur mit großer vorsieht verbite der lerer einem

schüler den besuch der aborte.

Di fcZeidwngr richte sich nach dem klima, der Witterung,
den tages- und jareszeiten, der leibesbeschaffenheit und

dem geschlechte. Warme köpf- nnd halskleider sind selbst

im winter zu verbiten, dagegen auf warme fußbekleidung
zu dringen. Vor engen kleidern (schniirleibchen) ist ernst-
lieh zu warnen, dagegen auf di reinlichkeit der kleider
großes gewicht zu legen und disfalls mit dem eigenen

guten beispil voranzugehen.
Di reinZicÄfceii des körpers befördert di naturgemäße

ausdünstung der haut. Der lerer wirke durch direktes ein-

greifen und eigenes beispil. Unterstützend läuft nebenher
di Ordnung im schulzimmer, bei schulgeräten, lermitteln,
arbeitsheften und im ganzen schulorganismus.

Di sc/mZsZra/èw sind mit möglichster umsieht und ni
in augenblicken des zornes zu erteilen. Körperliche züch-

ttgung soll als regel wegfallen und nur dann, wenn kein
anderes mittel mer ausreicht, angewendet werden. Immerhin
sollen di edlern organe des kindes geschont und di mädchen

gänzlich von der körperlichen strafe befreit bleiben.

Di ftörperZicÄere als systematische körperent-
wieklung, muss mit der geistigen entwicklung hand in
hand gehen. Daher tritt in di reihe der obligatorischen
Unterrichtsfächer auch das Zwrraen ein und zwar als turn-
spile, frei-und geräteturnen und nationalübungen (schwingen,
ringen, steinstoßen, steinheben etc.). Im weitern trägt auch
das scAieirramera, außer dem sanitarischen zwecke, vil zur
körperentwicklung bei. Deshalb hat jede gemeinde für
einen geeigneten bade- und schwiramplatz zu sorgen, sei
es in einem see oder fluß oder in eigens dazu erstellten
bassins.

Endlich ist notwendig, dass di republikanische jugend
schon frühe mit der grewandlere der wajfe
(schißen und fechten) vertraut gemacht werde. Daher
darf es auch an einem geeigneten schißplatze nicht feien,
auf dem sich di knaben der obern schulstufen, insbesonders
der fortbildungsschule im schißen mit der Flohberg'schen
büchse üben.

Der zweite akt spann sich auf der Schützenmatt ab,
wo ein frugales mittagessen der arbeiter im Weinberge der
schule harrte. Bald entwickelte sich, angespornt von Bachus'
geheimer Zauberkraft, das kollegialische vereinsieben. Ge-

sänge und toaste ernsten und heitern inhalts brachten in
den ser materiellen service de table d'hôte eine woltuende
ideale abwechslung, und nur zu früh störte der herein-
brechende abend di schulmeisterliche festfreude. U.A.

SCHAFFHAUSEN. (Korr.) Ehe ich zum hauptgegen-
stände meiner berichterstattung komme, will ich zunächst
einiges nachholen. Auch dises jar wurde nach gleicher
weise wi seit mereren jaren eine rekrutenprüfung bei uns

vorgenommen. Das ergebniss ist folgendes :

Von 181 mann erhilten di note

0 1 (schwach) 2 (mittelm.) 3 (gut) 4 (ser |

im lesen — 8 21 110 39

im schreiben (aufsatz) — 38 63 60 .0

im rechnen 1 15 46 81 38

Hoffentlich wird nun bald auf grund der neuen bundes-

Verfassung mer einheit in dise prüfungen kommen, damit
si einen sichern maßstab abgeben zur vergleichung des

Standes der Schulbildung in den verschidenen kantonen.

Zur förderung des arbeitsschulunterrichtes beschloß

letztes früjar der erzihungsrat di abhaltung eines instruk-
tionskurses für di lererinnen. Zur teilname an demselben

meldeten sich 54 personen, davon "26 bereits angestellte
lererinnen. Der kurs wurde vom 18. Mai bis 6. Juni ab-

gehalten; zutritt fanden nur di letztgenannten, für di übrigen
wird anfangs September ebenfalls ein kurs stattfinden.

Unter Oberleitung von frau Stadtrat Keller, einer bewärten
frühern arbeitslererin, erteilten 2 töchter, welche letzten

winter auf statskosten den kurs in Rorschach mitgemacht
haben, di technische Unterweisung; herr Stadtrat Keller,
mitglid des erzihungsrates und früher lerer, hilt daneben

wegleitende Vorträge.
Auch di lererschaft zeigt frischen eifer und reges leben,

wo es gilt, das wol der schule zu fördern. Lasse sich ni-

mand durch di ablenung der übername des schweizerischen

lererfestes von seite der lerer der stadt zu falschem urteil

verleiten; si hatten ire guten gründe dafür, welche man

nicht gerne an di große gloeke hängt. Es kommt dann

später desto besser.
Nebst den gesetzlichen 2 bezirkskonferenzen unter der

leitung der schulinspektoren halten wir alljärlich zwischen

heuet und ernte eine freie kantonalkonferenz. Diselbe fand

am 9. Juli wider statt und nur wenige von den nahezu

100 mitglidern feiten. In seinem kurzen eröffnungsworte
sprach der Vereinspräsident, herr oberlerer und erzihungsrat
Wanner, seine innige befridigung und freude darüber aus,
dass im schulartikel der neuen bundesvurfassung di allge-
meine Volksschule als wesentlicher faktor der geistigen
und materiellen wolfart des Volkes feierlich anerkannt und

demgemäß unter den schütz des bundes gestellt worden
sei. Dise tatsache werde sowol für di schule als auch für
di Stellung der lerer von wesentlichen, segensreichen

folgen sein.
Das erste haupttraktandum war di lererbildung. Schon

in der letzten Versammlung wurde diser gegenständ be-

handelt, wobei herr reallerer Bollinger der lererbildung
durch das realgymnasium und eine besondere berufsschule
das wort redete. Heute setzt herr oberlerer Vollmar di

Vorzüge einer guten Seminarbildung auseinander, kam aber

schlißlich doch zu dem resultate, dass unter obwaltenden
umständen jedem unserer leramtszöglinge volle treiheit

bezüglich der wal seines bildungsganges gelassen werden

möge. Auch di Versammlung stimmte disem Schlußsatz bei,
da si fand, beide vorgeschlagenen wege seien noch nicht
so geplant und geebnet, dass einer als der absolut beste

bezeichnet werden könne und unser kleiner kanton doch

nicht selbständig vorgehen könne.
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Di zweite frage, di zur behandlung kam, hiß : Welchen
einfluß hat di neue bundesverfassung auf unser Schulwesen?

Herr reallerer Schärrer zeigte in einem einläßlichen referab
dass wir so zimlich à jour seien; am meisten werde noch
der konfessionslose Unterricht zu schaffen machen. Unent-

geltlich sei der Unterricht jetzt schon in einer anzal von

gemeinden, obligatorisch schon längst und ebenso sei di

leitung des Schulwesens schon seit 1850 gänzlich sache
des states. Yon amtswegen haben di geistliehen nichts mit
der schule zu tun. — Da sieh der erzihungsrat zur zeit

mitdergleichenangelegenheit beschäftigt, wurde beschlossen,
di resultate der Verhandlung demselben zu übermitteln.

Schlißlich finde ich mich noch zu einer bemerkung
veranlaßt bezüglich der korrespondenz aus unserm kanton
in nr. 27. Jener korrespondent- steht nach eigener aussage
merere jare(2jare) im amte; gleichwol findet er sich ver-
anlaßt, di oberbehörde scharf zu bekriteln. Nebst einigen
kleinigkeiten weiß er nichts von irer tätigkeit, als di vor-
schrift, es seien di besternten fragen des „Heidelberger"
radikal auswendig zu lernen sammt den „Zeugnissen". Das

muss zihen. Aber der leser muss auch wissen, dass jene
Verordnung schon vor 14 jaren erlassen worden ist, und
dass man eben disen korrespondenten, der zuerst offen

erklärte, er werde sich nicht an diselbe halten, durchaus

gewären lißj) Wenn er ferner meint, gesetzliche bestim-

mungen lassen sich durch dekrete beseitigen, so ist er
stark im irrtume; wenn er aber von geheimnisskrämerei
redet, so probire er's einmal und erkundige sich an maß-

gebender stelle, wonach in gelüstet; dann sehreibe er
wider. — TT.

BÂSELLAND. Geistliche öeuorwiMwdMmp (Korr.) Di
„Schweizerische Lererzeitung" bringt in nr. 27 vom 4. Juli
einen längern artikel aus Bayern, worin das abhängigkeits-
verhältniss der schule von der kirche trefflich geschildert
und nachgewisen wird, dass, so lange dises besteht, an
eine gedeihliche entwicklung der erstem nicht gedacht
werden könne.

Dise Schilderung hat in manchen stücken so vil än-
liebes mit unsern gegenwärtigen einrichtungen, dass man
fast versucht werden möchte, zu glauben, der einsender
habe unsere zustände geschildert und nur das land ver-
wechselt. Man hört es zwar nicht überall gern, wenn man
bei uns, in dem sonst stets dem allgemeinen fortschritte
huldigenden Baselland, solche wunde stellen berürt; das

hat in jüngster zeit ein korrespondent der „Basler Nach-
richten" erfaren, als er nachwis, dass auch hir wi in den

urkantonen das Schulwesen größtenteils, wenn auch nicht
gesetzlich, doch faktisch unter der geistlichkeit stehe. Dise

an sich ware behauptung hat gewaltig staub aufgeworfen,
und es haben einige der eifrigsten geistlichen und freunde
des gegenwärtigen systems den waghalsigen Übeltäter auf
eine weise heimzuschicken gesucht, dass im di lust, zu

kritisiren, wol für immer vergehen sollte.

b Dass innert dem genannten Zeiträume durch di initiative der

behörde zu drei malen eine besoldungserhöhung für di lerer zu stände

gekommen, ist mir eöie jener kleinigkeiten.

Und doch konnte das gesagte nicht wegdisputirt werden
Und ebenso wenig darf man vor der hand trotz der kon-
fessionslosen schule, wi si di neue mit so großem mer an-

genommene bundesverfassung will, noch an keine änderung
dises zustandes denken, hat doch ein gegner jenes kor-
respondenten — ein pfarrer T., wi er selbst sagt — mit
dürren worten erklärt: „ TFür p/arrer fasse« uns niefef so

feiefet zum sc/iufsaZ hiraauswer/e«, wi aus dem naiionafrafs-
saZ/" — Ja im gegenteil, es scheint, als hätten sich di-
selben seit der bildung eines basellandschsftlichen reform-
Vereins förmlich das wort gegeben, in der stille so vil
erledigte lererstellen als möglich mit sogenannten „christ-
liehen" lerern, wi solche namentlich ÄcAiers, Uufersfrass
und Jfuristafden lifern, zu besetzen, um auf dise geräusch-
lose weise eine „cAnsZZic&e" jugend heranzubilden zu einem
„cArisfficftere" volk und einer „prZäuöi^eu Äerde".— Wenig-
stens zeigen sich einige der frömmsten selenhirten in diser
weise besonders tätig und haben es bereits schon zu kon-
flikten mitiren gemeinden gebracht. Si müssen aber dessen-

ungeachtet eines guten erfolges zimlich sicher sein, hat
doch vor einiger zeit eine hochgestellte, früher zimlich
freisinnige persönlichkeit (wol diselbe, welche solchen jüng-
fingen, di sich in „cArisfficÄeu" seminarien ausbilden lassen

wollen, geldunterstützung in aussieht stellte) bereits den

sig der letztern über di „^offfosen" seminarien, wi ATüss-

raac/it, TFeffiupe« etc. prophetisch vorhergesagt.
Und in der tat, wenn man dem treiben diser leute

zusiht, wi si überall Sonntagsschulen errichten, in denen
sich leute, di weder von warer religion,- noch weniger von
pädagogik etwas verstehen, berufen fiilen, zu unterrichten;
wenn man di mittel bedenkt, welche si anwenden, di ju-
gend herbeizuzihen ; wi si, wo es immer angeht, missions-,
jünglings- und andere vereine stiften oder solchen stif-
tungen Vorschub leisten ; wi si ferner da und dort mit vilem

pomp christliche feste feiern, durch wolgesetzte reden,
predigten und gebete auf di masse einwirken; wenn man
di scharen beobachtet, welche, wi di faaatiker in Frank-
reich nach Lourdes, bei uns nach Basel an di sogenannten
christlichen feste wallfarten : der muss endlich auch an
einer freien entwicklung unsers Schulwesens mit recht zwei-
fein und möchte di Zeiten unsers berümten generals Buser
wider zurückwünschen, der schwarzen vögel wegen.

Auw. d. red. Wir hoffen, dass § 27 der neuen bundes-

Verfassung auf eine weise zur ausfürung gelangen wird,
dass hir Ordnung geschafft wird und di bevormundung der
schule durch di kirche einmal aufhört.

ST. GALLEN. Wir entnemen dem jaresberichte des

kaufmännischen direktoriuuis daselbst folgende stelle über
di von im gegründete und unter seinem schütze stehende
sc/tuZe /ür wzMsterzeicZmer, womit eine dauernde niusZeraws-

sfeZZurep verbunden ist: „Aus derselben sind im laufe des

jares 13 zöglinge ausgetreten. Den begabtesten konnten
von der anstalt aus sichere anstellungen in Paris vermittelt
werden, wo si ir gehöriges auskommen und zugleich di
beste gelegenheit zu weiterer, vilseitiger ausbildung finden.
Zwei andere wurden nach Sachsen gezogen. Weitaus di
merzal ist in einheimische geschäfte eingetreten. Es darf
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wol gesagt werden, dass bei dem aufschwunge der rna-

sehinenstiekerei in dem letzten jarzent one di zeichnungs-
schule es kaum möglich gewesen wäre, di erforderliche
zal ordentlicher Zeichner nur für di bedürfnisse dises einen

industriezweiges aufzubringen. Di gründung der schule im

jare 1867 war daher schon in diser bezihung höchst zeit-

gemäß. Erfreulichen einfluß auf ire gedeihliehe entwicklung
und durchgreifende Wirksamkeit wird one zweifei auch der
umstand ausüben, dass eben in den neuesten jaren eine

reform der musterzeiehnerei überhaupt sich geltend zu

machen beginnt durch di rückker von einem verwilderten
naturalismus zur st^Zisirfe/i ornamentation, di sich auf sorg-
fältiges Studium der natur gründet und aus demselben er-
wächst. Dises ist gerade di aufgäbe, di sich di anstalt in

der ausbildung irer schüler vom ersten anfang an gestellt
hat, und der befolgung diser grundsätze hat si auch di

anerkennung zu verdanken, di iren wenigen ausgestellten
arbeiten in Wien zu teil geworden ist. Unter den 8 neu

eingetretenen Zöglingen befindet sich dises mal auch eine

scÄüZerwz. Das direktorium ist überzeugt, dass diser erste

versuch zur ausbildung von töchtern neben knaben und

jünglingen zu weiterem, entsehidenem vorgehen in diser

richtung ermuntern wird."

LUZERN. ^._jrr.) Der vorstand des Zerer-, wiZfwen-

und Mjaisenwftiers'tMfzîm^rsuerems unsers kantons hat letzthin
di 39. jaresrechnung durch den druck veröffentlicht. Di-
selbe weist auf 1. Jänner 1874 ein vermögen auf von
fr. 67,301. 35 cts. Der Zuwachs im letzten jare beträgt
fr. 4094. 93 cts., wobei der statsbeitrag von fr. 1500, ein
vermächtniss von herrn probst Riedweg im betrage von
fr. 1000 und über fr. 1000 nachzalungen von vereinsmit-

glidern inbegriffen sind. Es ist interessant, dass di zal der

nutznißungsberechtigten größer ist als di zal der beitrags-
Pflichtigen mitglider. Der verein zält zirka 300 mitglider;
davon haben 145 an beiträgen fr. 1725 geleistet, wärend
126 mitglider, 17 wittwen und 23 waisen fr. 3929. 10 cts.

an nutznißungen bezogen. Di Verwaltungskosten belaufen
sich auf fr. 200. 98 cts.

Di im letzten herbste revidirten Vereinsstatuten, di mit
geringer majorität di Sanktion erhilten, sind inzwischen in
kraft getreten. Der jaresbeitrag eines mitglides ist auf fr. 15

fixirt und di zal der jaresbeiräge auf 20 festgesetzt. Fünf
jare nach geleistetem zwanzigsten beitrage beginnt di nutz-
nißung. Somit wird ein lerer mit zirka 45 jaren nutznißungs-
berechtigt. Ein erheblicher betrag für den einzelnen ist
unter disen bedingungen ni zu erwarten, da di zal der
nutznißer zu groß wird. Dann kommen noch di wittwen
und waisen. Di järliche unterstützungssumme einer wittwe
ist derjenigen ires gatten gleich, nimmt für diselbe mit dem
tode dös letztern den anfang und hört nur bei irer Standes-

Veränderung oder irem tode auf. Di järliche Unterstützung
einer waise beträgt bis zum vollendeten 16. jare V4 der-
jenigen summe, di ein mitglid erhält. Großen anstoß erregt
der folgende passus der neuen Statuten : „Dürftige genuß-
berechtigte sollen dreifache, nicht dürftige einfache unter-
Stützung erhalten." Weil der beitritt in den verein (seit
1859) ein obligatorischer ist, so können solche bestimmungen

nicht wol bestehen. Man darf di lerer, di in irer merzal

keinen Überfluß haben, nicht zur gemeinniitzigkeit zwingen.
Kann der vorstand di grenzen der dürftigkeit bestimmen

Zudem wird di dreifache nutznißung selten ganz tüchtigen
lerern zukommen. Soll man aber im allgemeinen di be-

Ionen, di im schuldinste wenig leisten? Di absieht bei der

aufstellung der angefürten bestimmung war gut ; allein si

dint der schule wenig. Der tüchtige lerer sollte durch eine

aussieht für di zukunft im schuldinste festgehalten und

ermuntert werden, wird aber durch solche bestimmungen
in seinen rechten verkürzt. Darum ist der ruf: „Nochmals
revision!", kein unbegründeter.

KLEINE MITTEILUNGEN.

Ziiricfe. Di gemeinnützige gesellschaft des bezirkes
Zürich tagte letzten Sonntag in Wipkingen. Das haupt-
traktandum war ein Vortrag des herrn pfarrer Wächter in

Wipkingen: „Über Fröbel'sche kindergärten". Dem ser
einläßlichen und interessanten vortrage entnemen wir, dass,

wärend Deutschland gegenwärtig zirka 500 Fröbel'sche

kindergärten besitzt und an mereren seminarien daselbst
musteraustalten für heranbildung von „kindergärtnerinnen"
vorhanden sind, in der Schweiz einzig St. Gallen 3 solcher
schulen besitzt. Immerhin sei zu erwänen, dass man sich

gegenwärtig in mereren sehweizerstädten mit der einfürung
von kindergärten beschäftige. Auffallend sei, wi in Zürich
in diser richtung so wenig geschehe, zumal ja namentlich
in industriellen gegenden das bedürfniss nach denselben
ein unbestreitbares sei. Redner rügte hirauf noch di mängel
der gegenwärtigen kleinkinderschulen und wünscht, dass

dise durch kindergärten ersetzt werden möchten. Hiran
wurde dann noch eine kurze lebensskizze von Fröbel, dem

gründer der kindergärten, angereiht und zum Schluß noch

in wenig worten auf di, di „kindergärten" beschlagende
literatur hingewisen. Di diskussion fürte zu folgenden be-

Schlüssen : 1) Di gesellschaft erklärt di errichtung von

kindergärten für dringend notwendig; 2) der vorstand hat
sich mit dem referenten und weiter beizuzihenden sach-

kundigen personen darüber zu beraten, wi dise angelege n-

heit am besten anhand zu nemen sei; 3) der vorstand ist
beauftragt, in nächster Versammlung über den stand der

sache bericht zu erstatten. (Hand.)
En^Zand. Das Unterhaus hat den obligatorischen schul-

besuch der kinder mit 320 gegen 156 stimmen verworfen,
trotzdem di besten schulmänner denselben verteidigten. Der

minister Sandon bekämpfte in mit dem nichtssagenden

gründe: man habe keine maschinelle in durchzufüren.

Frankreich, Italien, England haben nun nacheinander
den schulzwang verworfen. Traurig, aber war.

Offene korrespondenz.
Herr W. in S : Soll erscheinen. — Herr Y A. : Dank und

grüß —
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8 Offene reallererstelle. 8
8 Himit wird di durch tod er- q
u ledigte stelle eines lerers an der g
u untern klasse der realschule in q
0 Neunkircli zu freier bewerbung §
g ausgeschriben g
a Verpflichtungen und besoldung n
§ sind di gesetzlichen ; letztere he- §
g trägt fr. 2000. Bewerber wollen g
a ire schriftl. anmeldungen sammt o
H Zeugnissen bis zum 3. August 8
g 1874 an den tit. Präsidenten des

O erzihungsrats, herrn regiruugs-
g Präsident Stamm, eingeben.

den 13. Juli 1874. 0
u(M-2760-Z) A. A.

q Der sekretär des erzibungsrates :

D Emanuel Huber, pfarrer.
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Mensch, Staat, Kirche.

Soeben ist erschinen und kann durch alle
buchhandlungen und in der buchdruckerei
Rtäfa à 1 fr. 20 cts. bezogen werden : di I.
liferung des werkes

„Mensch, Staat, Kirche"

„In der aufklärung, welche durch di war-
heitsgetreue darstellung und klassische origi-
nalität der behandlung dises hochwichtigen
themas jedem leser geboten wird, beruht di

anerkennung, welche dise liferur.g bereits ge-
fluiden."

Gegen einsendung von 1 fr. 25 cts. wird
das I. lieft franko durch di ganze Schweiz
versandt von der buchdruckerei Stäfa am ZU-

richsee. (M-2G94-Z)
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Offene elementarlererstelle. 0

Himit wird di erledigte stelle Ö

der ersten klasse der virklassi- Q

gen elementarschule in Stein zu
freier bewerbung ausgeschriben.

I)i Verpflichtungen sind di ge-
setzlichen. Di besoldung beträgt
fr. 1650 järlich.

Anmeldungen sind schriftlich
Q mit beilegung der Zeugnisse bis ß
a zum 10. August <1. j. an den «
^ tit. Präsidenten des erziliungs- a

rates, herru regirungspriisi- V
0 dent Stamm, zu richten. 0
0 den 15. Juli 1874. Q

Q(M-27(il-Z) A.A. Der sekretär : ß
ß Emanuel Huber, pfarrer. q
QOOOOOOOOOOOOO

Soeben erschin und ist in allen buchhand-
lungen zu haben, in Frauenfeld bei J. Huber:

Evangelische Schulkunde.
Praktische erzihungs- und unterrichfslere

für semiuare und volksschullerer.
Von dr. Fr. W. Schütze, Seminardirektor

3. verbesserte und vermerte aufläge
800 Seiten, gr 8. geh. preis fr. 12. 8(1.

Di Verlagshandlung B. G. Teubner, Leipzig.

0
0
0
0
0
0
0
0

Im verlage von J. Huber in Frauenfeld ist soeben erschinen und durch alle buchhand-
lungen zu bezihen:

24-
stigmographiscbe Wandtafeln

für den

vorbereitungsunterricht zum freihandzeichnen
in der

Volksschule
von

U. Sclioop,
zeichenlerer an der thurgauischen kautonsschule und an der

gewerblichen fortbildungsschule in Frauenfeld.
In mappe preis fr. 7. 20 rp.

Das lermittel, das wir himit der primarschule biten, soll wesentlich dazu beitragen, di
einfürung der stigmograpliie oder des punktnetzzeichnens, dessen hedeutung als Vorstufe
für das eigentliche freihandzeichnen sowol von den pädagogen als auch von den speziell
auf dem gebite des Zeichnens wirkenden fachlerern fast allgemein anerkannt wird, auch
unter ungünstigen Verhältnissen zu erleichtern Es ist nämlich nicht zu verkennen, einer-
seits, dass lerer in ungeteilten schulen mit 6 und mer jaresklassen kaum immer di nötige
zeit finden dürften, um dem schüler an der schultafel vorzuzeichnen ; anderseits, dass manche
im zeichnen nicht vorgebildete lerer nicht zur Überwindung der scheu kommen, dem schüler
di Zeichnung selbst vorzumachen, obschon das vorzeichnen von seite des lerers durch di
einriebtung der stigmographischen tafel für den lerer ebenso erleichtert ist als für den
schüler das nachzeichnen.

Der stufengang der Übungen ist im allgemeinen derselbe, wi wir in auch in unsern
„stenographischen Zeichnungen nidergelegt haben, nur mussten, da wir di zal der tabellen
aus vorzugsweise ökonomischen gründen auf möglichst wenige reduziren wollten, selbstver-
ständlich vile Übungen unberücksichtigt bleiben.

Der stufengang der Übungen unseres tabelleuwerkes hat sich folgendermaßen gestaltet :

Tabelle 1 : Senkrechte und wagrechte linien und rechte winkel,

„ 2 : Figuren im quadrat,
„ 3: Gebrochene linien (aus senkrechten und wagrechten linien zusammengesetzt!,
„ 4: Leichte umrisse (aus senkrechten und wagrechten linien bestehend): Tisch, stul,

schemel, denkmal, schrank, ofen,

„ 5 : Linksschräge und rechtsschräge linien, spitze und stumpfe winkel,

„ G: Gebrochene linien (aus schrägen linien gebildet),
„ 7 : Gemüse- und blumengarten mit spitz, stumpf- und rechtwinkligem dreieck, rechteck,

raute und langraute,

„ 8: Buchdeckel mit quadrat, trapez und trapezoid,

„ 9: Figuren im quadrat,
„ 10: Verwendung von quadratfiguren für größere flächen,
„ 11 : Bandartige verzirungen,
„ 12: Bandartige und geflochtene verzirungen,
„ 13: Umrisse : gitter, einfassungsmauer mit tor,
„ 14: Umrisse: schrank, kommode, sekretär, zimmertür, klavir, kiieheukasten,
„ (5: Senkrechte, wagrechte und schräge stichbogen,

„ 16: Band- und Frisverzirungen, Spitzenmaster,
„ 17: Anwendungen der Wellenlinie, dachzigelverbindungen,
„ 18: Anwendung des virtelskreises, halbkreises und kreises in quadratfiguren,
„ 19: Verbindung von geraden und krummen linien in quadratfiguren,
„ 20: Ungleichmäßig krumme linien: einhüftige bogen etc

„ .1: Elementarformen: ellipse, eiliuie, wappen-, herz-, lanzett- und birnform,
„ 22 : Blütenformen,

„ 23: Geländerverzirungen,
24: Verzirungen für frise und holzarchitektur.

Ein grosses lerinstitut mit pensionat
in einer bedeutenden Stadt Deutsch-
lands, nachweislich ser rentabel,
wünscht man familienverhältnissen liai-
her an einen wissenschaftlich ge-
bildeten fachmann gegen entspre-
chende anzalung zu verkaufen. Nä-
heres franko unter J. 11. 604 durch
das annoncen-büreau der

Jaeger'schen bncliliandlung
in Frankfurt a. M.

Im verlag von K. J. Wyss in Bern ist so-
eben erschinen und in allen buchhandlungen
zu haben :

Rechenbuch für Schweiz. Volksschulen und
seminarien mit nier als 6000 aufgaben von
J. Egger, schidinspektor. Virte, umgearbei-
tete aufläge, 37 hg. stark, preis fr. 5.

Im verlage von Itsendeke & Lehmkuhl in
Gotha und Hamburg erschin soeben der neunte
jargang 1873 der

Allgemeinen Chronik des Volksschulwesens.

Herausgegeben von Li W. Seyffarth, rektor
der Stadtschule zu Luckenwalde. *

Preis geh. fr. 2.

Di jargänge (865 - 71 zusammen bezogen
gehen wir behufs leichterer anschaftung zu
fr. 4. 70.

Separatausgabe der jargänge 18G5 72
ä jargang fr. 1.

Dise chronik stellt sich di aufgäbe, allps
im verflossenen jaro auf dem gebite des volks-
Schulwesens vorgefallene kurz und doch geuau
zu berichten und unterziht sich dem weimar-
sehen „Kirchen- und Schulblatt" zufolge diser
aufgäbe mit „eben so vil sachkenntniss als
gerechtigkeitssiun".


	

